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Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 

gestützt auf Artikel 10 Absatz 6 der Finanzordnung,  

akzeptiert die von der Regierung Usbekistans vorgeschlagene Vereinbarung 
zur Begleichung ihrer für den Zeitraum 1997-2014 fälligen Beitragsrückstände 
zuzüglich ihres Beitrags 2015, der zufolge: 

a) die Regierung Usbekistans 2015 den für das Jahr 2015 fälligen Beitrag in 
voller Höhe entrichtet; 

b) die Regierung Usbekistans in den folgenden Jahren ihren laufenden Beitrag 
in dem Jahr, in dem er fällig ist, in voller Höhe entrichtet; 

b) die Regierung Usbekistans die bis einschließlich 31. Dezember 2014 aufge-
laufenen Beitragsrückstände von insgesamt 1,498,800 Schweizer Franken 
begleichen wird, indem sie ab 2015 entsprechend dem folgenden Schema 
zehn jährliche Raten zahlt: 

  

Jahre Betrag (in Schweizer Franken) 

2015 74.900 

2016 74.900 

2017 112.000 

2018 112.000 

2019 149.800 

2020 149.800 

2021 188.000 

2022 188.000 

2023 224.700 

2024 224.700 

Insgesamt 1.498.800 

  
beschließt, dass Usbekistan gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verfassung der 

Internationalen Arbeitsorganisation ermächtigt wird, nach Erledigung der gegen-
wärtigen Geschäfte an den Abstimmungen teilzunehmen. 
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 Angenommen am 12. Juni 2015. 




